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SitzungenimRathaus.InderkommendenWochehältderWienerStadtsenat
am Dienstag um10 Uhr vormittags eine Sitzung ab Der Gemeinderatwurde

nichteinberufen.

DieWählerlistenliegenauf !NachderWahlordnungfür denNationalrat
ist dieGemeindegesetzlichverpflichtet,dieWählerlistenvomMontag,den
1 .Februar bis einschliesslich Sonntag den Ih Februar öffentlich aufzuleg

gen .DerWienerMagistratfordertalle WahlberechtigtenaufvonihremRe
klamationsrechtGebrauchzumachen.DieWählerlistenkönnenvonMontagan
in denmagistratischenBezirksämterneingesehenwerden .Von9 Uhrfrühbis
3UhrnachmittagskönnendortauchmündlichoderschriftlichReklamatio
nen erhobenwerdenAnden beiden SonntagenkönnenReklamationennurbis

12Uhrmittagserfolgen.

DasErlöschendesAnforderungsgesetgesunddievomWohnrant
zugewiesenenWohnungen.

BürgermeisterSeitzhatfolgendeKundmachungüberdieFrei
gabeangeforderterRäumeerlassen:

Am31 .Dezember1925hatdasBundesgesetzvom.Dezember
1922betreffend Wohnungsanforderung,seine Wirksankeitverloren .

ImSinnedes Paragraph39 ,Absatz3 dieses Gesetzes ,werden

hiemitsämtlichevonderGemeindeWienaufGrunddergesetzlichenVor¬
schriftenüberWohnungsanforderungangefordertenRäumemitAusnahmeje-¬
nerdergewerbsmässigenFremdenbeherbung,mitWirksamkentvom28 .Jänner
1926freigegeben.

VondiesemTageansinddieParteien,denendiefreigegebe-¬
nenRäumezugewiesenwurdenalsMieteranzusehenundgeltenfürsieaus-¬
nahmslosdieSchutzbestimmungendesMietengesetzes.

GleichzeitighatdasWohnungsamtderStadtWieneinenAuf¬

wendung.SostehendieKündigungsbeschränkungenebensoin vollerGeltung
wie die Bestimmungen über die Höhe des gesetzlichen Mietzinses undzwar

in gleicherWeisefür bestehendeMietverträgewwieauchfür künftigabzu¬
schliessende .Jeder Mietvertrag ,bei dem der vereinbarte Zins das gesetz¬

liche Ausmassübersteigt ,ist ungültig .Ein bereits bezahlterUeberpreis
kannbinnensechsMonatenimgerichtlichenWegzurückverlangtwerden.

Bei einem Zweifel über das Ausmassdes gesetzlichen Zinses

fürHaupt-undUntermietenkönnendieSchlichtungsstellenbeidenmagi¬
stratischen Bezirksämtern angerufen werden .Sie ermitteln in einemkur - ¬

zen ,kostenlosenVerfahrenden gesetzlich zulässigenMietzins .

AndenfrüherenMieterzu zahlendeAblösen ,ungerechtfer¬
tigt hoheHonorarefür Wohnungsvermittlung,gegendie gutenSittenvers
stossendeLeistungenandenVermieteroderfrüherenMietersindverboten
undungültig ,AuchsolcheZahlungenkönnenimgerichtlichenWegzurück¬
verlangtwerden.AusserdemkanngegendieSchuldtragendendieStrafanzei-¬
geandenVorsitzendenderMietkommissionbeimzuständigenBezirksgericht
erstattetwerden.

InFragenderHöhedesgesetzlichenMietzinseswerdendie
erforderlichen Auskünftevon den Schlichtungsstellen bei denmagistrati¬
schenBezirksämtern ,überalle übrigenAngelegenheitendesMietenrechtes
imWohnungsamt ,I .BartensteingasseNr .7 ,währendderAmtsstundenerteilt.

FürdieAufklärungderBevölkerungwirddurchMaueranschlag
Sorgegetragen.

rufanalleMieterundUntermieterinWiengerichtet,derfolgendenWort
lauthat :

DasErlöschendesWohnungsanforderungsgesetzeshatinder
Bevölkerung die irrige Meinung hervorgerufen ,dass auch auf demGebiete

des MietenrechtesAenderungenimRechtszustandeingetretenseien ;
Demgegenüberwirdfestgestellt,dassanderGeltungdesMie-¬

tengesetzesnichts geändertwurde.
DiezumMietengesetzerschienéneNovellevom30.Juli1925

hat nurzweiAusnahmengemacht:
. FürHauseigentümerwohnungen,dieam31.Juli1925wedervermietetnochzugewiesenwaren.

2 .FürRäumeeinerselbständigenWohnung,dieam31.Juli
1925nochnichtuntervermietetwarenundspäterinUntermietegegeben
gurdenoderwerden.DieseAusnahmegiltüberdiesnur,wennderHaupt-¬
mieterwenigstenseinenWohnraumselbstbewohnt.

AufalleübrigenWohnungenundWohnräumefindendieBe-¬
stimmungendesMietengesetzesfürHaupt-undUntermieternachwievorAn-

WohnungsnachweisderStadtWien.BeimstädtischenWohnungsnachweislang-¬
tenamDonnerstag19MeldungenüberWohnungsveränderungenein ;vonden
angezeigtenWohnungenwurdenaberamselbenTagenochalleabgemeldet.
AmFreitagwurden6hWohnungenangemeldet,vondenenabergleichzeitig
63wiederalsvermietetabgemeldetwordensind .Vondenheuteangemeldeter
50Wohnungenwurdenureinealsnochnichtvermietetbezeichnet.

NeueKurseanderstädtischenHaushaltungsschule.Am1.Februarbeginnnt
einAbendkurafürWeienähenderjedenMontagundMittwochvon18bie20Uhr
abgehaltenwird.DerKurswirddreiMonatedauern.Am16 .Februarwird
einServierkurseröffnet,derjedenFreitagabendsstattfindet.Anmeldungen
werdentäglichinderSchulkanzleiVI.Brückengassse3von8bis
14Uhrentgegengenommen.ProspektbeimdortigenSchulwart.9 —

SpendenfürdiestädtischenSammlungen.BürgermeisterSeitzteilteamFrei
tagimGemeinderatmit ,dassderakademischeBildhauer. .Zinslekeine
Bronzeplastik,dieMaskeLudwigvanBeethovensdarstellendundderSänger¬
vereinderLeopoldstadteineHaarlockeFranzSchubertssamtEchtheitsbe¬
urkundungfürdieStädtischenSammlungengespendethabenDerGemeinderat
hatdenSpenderndenDankausgesprochen.
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